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Zitat von German

Interessant. Auf der GLK, ist aber schon 5 Jahre her, wurde nochmal betont, dass der
Weg zur Toilette kein Arbeitsunfall ist. Aber wie gesagt, es gab keine Spätolgen und die
Kosten des privaten Unfalls wurden natürlich bezahlt.

Da gibt es Urteile, die älter als 10 Jahre sind.

https://www.dgbrechtsschutz.de/recht/verwaltu…etails/anzeige/

der Toilettengang ist bei Beamten versichert. Angestellte sollten hier lieber nicht verunfallen.
Das war der O-Ton auf einer Fortbildung zur Unfallversicherung von ein paar Wochen.

Zitat von O. Meier

Das Geplapper auf Konferenzen hat aber keine rechtliche Bindung. Da hat nur jemand
ihre Meinung abgesondert.

Es erwärmt und befeuchtet aber die Raumluft. Ist auch manchmal wichtig.

1https://www.lehrerforen.de/thread/67338-dienstanweisung-nutzung-privathandy/?postID=865071#post865071

https://www.lehrerforen.de/thread/67338-dienstanweisung-nutzung-privathandy/?postID=864985#post864985
https://www.dgbrechtsschutz.de/recht/verwaltungsrecht/dienstunfallrecht/themen/beitrag/ansicht/dienstunfallrecht/dienstunfall-auf-der-toilette/details/anzeige/
https://www.lehrerforen.de/thread/67338-dienstanweisung-nutzung-privathandy/?postID=864992#post864992
https://www.lehrerforen.de/thread/67338-dienstanweisung-nutzung-privathandy/?postID=865071#post865071

